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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Oskar Atzinger, Markus Walbrunn, Ramona Storm und Fraktion 
(AfD) 

Haushaltsplan 2026/2027; 
hier: Förderung außerunterrichtlicher Leistungen von Schülerinnen und Schü-

lern aller Schularten und von besonders kreativen und innovativen Projek-
ten mit Schulen 

 (Kap. 05 04 Tit. 681 07) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 werden folgende Änderungen vorgenom-
men: 

In Kap. 05 04 wird der Ansatz im Tit. 681 07 (Förderung außerunterrichtlicher Leistun-
gen von Schülerinnen und Schülern aller Schularten und von besonders kreativen und 
innovativen Projekten mit Schulen) für das Jahr 2026 von 828,4 Tsd. Euro um 
671,6 Tsd. Euro auf 1.500,0 Tsd. Euro erhöht. 

In Kap. 05 04 wird der Ansatz im Tit. 681 07 (Förderung außerunterrichtlicher Leistun-
gen von Schülerinnen und Schülern aller Schularten und von besonders kreativen und 
innovativen Projekten mit Schulen) für das Jahr 2027 von 828,4 Tsd. Euro um 
671,6 Tsd. Euro auf 1.500,0 Tsd. Euro erhöht 

Die Deckung erfolgt aus den in Kap. 05 12 Tit. 429 01 eingesparten Mitteln. 

 

 

Begründung: 

Besonders herausragende außerunterrichtliche Schülerleistungen müssen definitiv mit 
mehr Geldmitteln ausgestattet werden. Der Freistaat kann es sich auf Dauer nicht leis-
ten, sich nur auf die Grundförderung seiner Schüler zu beschränken. 

Exzellenz muss benannt und auch entsprechend gefördert werden. Deshalb ist eine 
substanzielle Ausgabenerhöhung für diesen Titel unbedingt nötig. 
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